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1.) Jeder, der trainieren möchte, muss sich zuerst bei einem der Trainingsobmänner anmelden, die Trainings-

gebühr bezahlen und den Haftungsverzicht unterschreiben.

2.) Die Trainingszeiten (Samstags 9.00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr, eine abweichende

Regelung ist durch die Trainingsobmänner jederzeit möglich) auf der großen Strecke für Erwachsene und

Jugendliche mit Rennerfahrung sind genau einzuhalten.

Kinder und Jugendliche, die nicht über genügend Rennerfahrung verfügen, müssen aus Sicherheitsgründen 

auf der kleinen Strecke trainieren.

3.) Die Motorräder dürfen nur mit bleifreiem Kraftstoff und biologisch abbaubarem Öl betrieben werden.

4.) Das Abstellen, Reparieren und Betanken der Motorräder auf der Motocross-Anlage ist nur auf einer bezin-

und ölundurchlässigen Unterlage zulässig.

5.) Die Fahrbahnen und die Fahrtrichtung sind zwingend einzuhalten.

Schritttempo im Fahrerlager !!!

6.) Die Motocross-Anlage bitte sauber halten.

7.) Beim Training von Kindern und Jugendlichen obliegt die Aufsichtspflicht den Sorgeberechtigten; d.h. sie 

dürfen nur in Anwesenheit eines Sorgeberechtigten oder dessen Vertreters trainieren; der Haftungsver-

zicht muss von den Sorgeberechtigten unterschrieben sein.

8.) Kein Training ohne Schutzkleidung !!!

Wir bitten insbesondere bei Kindern und Jugendlichen darauf zu achten, dass ein passender Helm,

Stiefel, Brustpanzer, Knieschützer und Handschuhe getragen werden, möglichst auch eine Crossbrille und

Ellenbogenschützer.

9.) Die aushängende Trainingsordnung (neben der Garage) ist zu beachten und den Anordnungen der 

Trainingsobmänner bzw. ihrer Vertreter ist Folge zu leisten.

Ansonsten erfolgt der Ausschluss vom Trainingsbetrieb und im Wiederholungsfall Hausverbot bzw. 

Zutrittsverbot zur Motocross-Anlage.

10.) Wird von den Trainingsobmännern ein Zeitplan vorgegeben bzw. eine Gruppeneinteilung vorgenommen, ist

jeder Trainierende für die Beachtung selbst verantwortlich; bei Kindern und Jugendlichen sind dies die

Sorgeberechtigten.

Alle Punkte sind Bestandteil des Genehmigungsbescheides des Landkreis Jerichower Land, die Nichtein-

haltung kann zum Widerruf der Genehmigung führen.

Im Interesse ALLER, die die Motocross-Anlage nutzen, erwarten wir deshalb eine strikte Einhaltung.

Jeder Fahrzeugeigentümer bzw. jede Fahrzeugeigentümerin ist für die Einhaltung dieser Bestimmungen und

den einwandfreien Zustand seines Fahrzeugs verantwortlich.

Dies gilt insbesondere, wenn ein Motorrad an andere Personen ausgeliehen wird.

Das Befahren der Motocross-Anlage ohne Anmeldung bzw. Unterschrift des Haftungsverzichts ist 

untersagt !!! (nur für Vereinsmitglieder gelten abweichende Regelungen)

Mit ihrer Unterschrift auf Seite 2 bestätigen die Benutzer (Nichtmitglieder des Vereins) bzw. Sorgeberechtigten

den Haftungsverzicht sowie den Erhalt einer Kopie und die Kenntnisnahme dieser Hinweise.

Ohne persönliche Haftpflichtversicherung der Benutzer bzw. der Sorgeberechtigten darf nicht 

trainiert werden !!!

Informationen über Streckenzustand und Streckenbelegung, Lehrgänge usw. sowie Fotos werden auf 

der Vereinswebseite:

Maik Wünsche

Trainingsobmänner:

An alle Benutzer unserer Motocross-Anlage:

"www.Msc-Goednitz.weebly.com" veröffentlicht.

Msc-Goednitz@t-online.de

Dennis Graßhoff

Marco Stallmann

Ramon Göhring

Steffen Friese

MSC Gödnitz e.V.

- der Vorstand -
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